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Firma
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2. Alarmbeauftragter
Funktion ausgeführt von:

 Schichtmanager
 Führungskraft
 Supervisor
 Wache
 Je nach Verfügbarkeit (Tageszeit etc.)

Unterweisungen:

 Führungskräfteschulung s. dort
 Regelmäßige Abstimmung und Training mit BSB

Aufgaben bei Räumungsalarm, Notfall oder Brand:

 Gefahr erkennen
 ggf. Räumungsalarm veranlassen
 Notruf veranlassen (112 oder 110 je nach Notfall)
 Wache besetzen, Kennzeichnung durch weiße Weste, bei Selbstgefährdung Sammelplatz aufsuchen
 Notfallkommunikation sichern (Handy einschalten!)
 Brandschutzkräfte und Rettung nach Lage koordinieren
 Aktuelle Anwesenheitsliste beschaffen
 Meldungen über Vermisste, Verletzte und beobachtete Besonderheiten entgegennehmen / 

dokumentieren
 Lagemeldungen entgegennehmen / dokumentieren
 Alarmierung weiterer Kräfte nach Alarmplan
 Übernahme der Aufgaben des Brandschutzverantwortlichen und des Brandschutzbeauftragten bis zu 

deren Eintreffen
 Einweisung der Rettungskräfte veranlassen
 Lagemeldung an behördliche Technische Einsatzleitung
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der behördlichen Technischen Einsatzleitung
 Lagemeldung an den Brandschutzverantwortlichen
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der betrieblichen Technischen Einsatzleitung (z.B. 

Sicherungsmaßnahme, Bergung von Sachwerten)
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3. Brandschutzbeauftragter
Funktion ausgeführt von:

Bestellter externer Brandschutzbeauftragter oder entsandter Vertreter; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

 Brandschutzbeauftragter bzw. Brandschutzingenieur
 Befähigung zum Leiten von Feuerwehreinsätzen
 Ausbilder für Feuerwehr und Brandschutz
 Fachplaner für baulichen Brandschutz
 Fachkraft für Arbeitssicherheit

Verhalten bei Räumungsalarm:

 Alarmierung durch Alarmbeauftragten
 Weiteres Vorgehen nach eigenem Ermessen

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Übernahme der betrieblichen Technischen Einsatzleitung gemeinsam mit Betriebsleiter
 Koordinierung der Gefahrenabwehr mit den örtlichen Stellen
 Fachberater der behördlichen Technischen Einsatzleitung
 Information des Brandschutzverantwortlichen, des Sachversicherers, ggf. anderer Stellen
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4. Brandschutzhelfer
Funktion ausgeführt von:

Ca. 5 % der Mitarbeiter; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

Wünschenswert ist eine technische Berufsausbildung oder eine Feuerwehrgrundausbildung

 16 h betriebsinterne Ausbildung
 2 h jährlich Schulung im vorbeugenden Brandschutz
 2 h jährlich Training Brandbekämpfung

Verhalten bei Räumungsalarm:

 Sammeln vor der Wache
 Ist dies nicht gefahrlos möglich, nächstgelegene Sammelplätze aufsuchen
 Lagebedingt können die unten aufgeführten Maßnahmen auch direkt eingeleitet werden

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Technische Hilfe und Rettung nach Weisung des Alarmbeauftragten oder nach Lage
 Kontrolle bzw. Schließen der Brandschotte
 Erkundung der Brandsituation
 Lagemeldung an den Alarmbeauftragten
 Leitung bzw. Durchführung der Brandbekämpfung gemeinsam mit weiteren Brandschutzhelfern unter 

gebührender Berücksichtigung des Eigenschutzes
 Einweisen der Feuerwehr am Brandort
 ggf. Unterstützung der Haustechnik bei Schaltarbeiten
 ggf. Unterstützung des Sprinkler- oder Schieberwarts
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der betrieblichen Technischen Einsatzleitung (z.B. 

Sicherungsmaßnahmen, Bergung von Sachwerten)
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5. Räumungshelfer
Funktion ausgeführt von:

Ca. 10 % der Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

Grundsätzliche Bereitschaft, die Fähigkeit bei Notfällen Hilfe zu leisten und in Ausnahmesituationen Ruhe zu 
bewahren

 Wünschenswert ist eine EH Ausbildung
 4 h betriebsinterne Ausbildung
 2 h jährliches Training

Verhalten bei Räumungsalarm:

 Anwesende auf Räumung aufmerksam machen
 Auf Fluchtwege hinweisen; diese ggf. öffnen
 Hilfsbedürftige unterstützen; ggf. retten
 Schließen der Türen sicherstellen
 Mithilfe bei der Vollzähligkeitskontrolle

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Rettung nach Weisung des Alarmbeauftragten oder nach Lage
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der betrieblichen Technischen Einsatzleitung (z.B. 

Sicherungsmaßnahmen, Bergung von Sachwerten
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6. Sammelplatzleiter
Funktion ausgeführt von:

Führungskräfte für den Gefahrfall, siehe Namensliste 
Ersteintreffende Führungskraft am Sammelplatz übernimmt die Leitungsfunktion am Sammelplatz

Qualifikation / Unterweisungen:

Führungskraft im Betrieb, siehe Namensliste im Alarmplan

 Führungskräfteschulung s. dort
 Regelmäßige Abstimmung und Training mit BSB

Verhalten bei Räumungsalarm:

Umgehendes Aufsuchen eines Sammelplatzes und Übernahme der Leitung, Kennzeichnung durch grüne 
Weste

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Kommunikation mit Alarmbeauftragten sicherstellen
 Sammelplatzhandy einschalten
 Wiederbetreten des Gebäudes durch Mitarbeiter / Besucher bis zur Freigabe durch die betriebliche 

Technische Einsatzleitung verhindern
 Rettung nach Weisung des Alarmbeauftragten oder nach Lage organisieren
 Meldung Anzahl Anwesender / Verletzter (ggf. Vermister) an Alarmbeauftragten
 Überführung der Anwesenden auf einen gemeinsamen Sammelplatz nach Rücksprache mit 

Alarmbeauftragtem
 Namentliche Anwesenheitskontrolle am Sammelplatz und Meldung von Vermissten und Verletzten an 

den Alarmbeauftragten
 Erstversorgung der Verletzten am Sammelplatz koordinieren und dokumentieren
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der betrieblichen Technischen Einsatzleitung (z.B. 

Sicherungsmaßnahmen, Bergung von Sachwerten)
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7. Betriebshelfer / Ersthelfer
Funktion ausgeführt von:

Ca. 10 % der Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen; s. Namenslisten im Alarmplan

Qualifikation / Unterweisungen:

Grundsätzliche Bereitschaft und die Fähigkeit bei Notfällen Hilfe zu leisten

 16 h Erste Hilfe Kurs
 Alle 2 Jahre 8 h Erste Hilfe Training

Verhalten bei Räumungsalarm:

 Nächstgelegenen Sammelplatz aufsuchen
 Unterstützung bei der Räumung
 Lagebedingt können die unten aufgeführten Maßnahmen auch direkt eingeleitet werden

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Rettung nach Weisung des Alarmbeauftragten oder nach Lage
 Leisten von Erste Hilfe Maßnahmen bei medizinischen Notfällen aller Art ggf. unter der Leitung von 

einem Sanitäter
 Erkundung der Situation bei einem Notfall
 Lagemeldung an den Alarmbeauftragten
 ggf. Absetzen eines qualifizierten Notrufs
 Einweisen des Rettungsdienstes am Notfallort
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der betrieblichen Technischen Einsatzleitung (z.B. 

Sicherungsmaßnahmen, Bergung von Sachwerten)
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8. Haustechnik
Funktion ausgeführt von:

Mitarbeiter der Haus- und Betriebstechnik

Qualifikation / Unterweisungen:

Handwerker, Techniker oder Meister

Jährliche Schulung durch den Brandschutzbeauftragten

Verhalten bei Räumungsalarm:

 Sammeln vor der Wache
 Ist dies nicht gefahrlos möglich, nächstgelegenen Sammelplatz aufsuchen
 Lagebedingt können die unten aufgeführten Maßnahmen auch direkt eingeleitet werden

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Technische Schaltmaßnahmen
o des Alarmbeauftragten,
o der betrieblichen Technischen Einsatzleitung
o oder der behördlichen Technischen Einsatzleitung

 Technische Hilfe und Rettung nach Weisung des Alarmbeauftragten oder nach Lage
 Überprüfen und Sicherstellen der Betriebsbereitschaft der Sprinkleranlage, der Schieber und der 

Alarmventilstationen
 Überprüfen und Sicherstellen der Betriebsbereitschaft des betriebseigenen Hydrantensystems
 ggf. Inbetriebnahme der Feuerwehreinspeisung
 Sonstige Maßnahmen nach Weisung der betrieblichen Technischen Einsatzleitung (z.B. 

Sicherungsmaßnahmen, Bergung von Sachwerten)
 Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft aller Systeme, insbesondere Wiederbefüllung des 

Löschwasservorratsbehälters
 Meldung der Einsatzbereitschaft an den Brandschutzbeauftragten und die betriebliche Technische 

Einsatzleitung
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9. Brandschutzverantwortlicher
Funktion ausgeführt von:

 Betriebsleiter oder Vertreter
 Geschäftsführer
 Werksleiter

Unterweisungen:

 Führungskräfteschulung s. dort
 Regelmäßige Abstimmung und Training mit BSB

Verhalten bei Räumungsalarm:

 Alarmierung durch Alarmbeauftragten
 Weiteres Vorgehen nach eigenem Ermessen

Aufgaben im Notfall oder bei Brand:

 Übernahme der betrieblichen Technischen Einsatzleitung gemeinsam mit Brandschutzbeauftragtem
 Koordinierung der Gefahrenabwehr mit den örtlichen Stellen
 Fachberater der behördlichen Technischen Einsatzleitung
 Information des Brandschutzverantwortlichen, des Sachversicherers, ggf. anderer Stellen
 Verantwortung und Koordination sämtlicher Betrieblicher Maßnahmen zur Gefahrenabwehr
 Externe und interne Öffentlichkeitsarbeit

Aufgaben nach Notfall oder bei Brand:

 Maßnahmen zur Wiederherstellung der Betriebssicherheit und Betriebsbereitschaft einleiten und 
koordinieren insbesondere Befüllung des Löschwasservorratsbehälters

 Meldung der Betriebssicherheit und Betriebsbereitschaft an den Brandschutzverantwortlichen, den 
Sachversicherer und ggf. andere Stellen

 Notfalldokumentation und Ursachenforschung einleiten und unterstützen
 Wiederaufnahme des Normalbetriebs wieder herstellen und Aufsicht übernehmen
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